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4. Der Zuschlag verpflichtet den Käufer zur sofortigen Annahme des Gegenstandes bei Barzahlung unter An-
gabe von Namen und Adresse. Bei laufenden Auktionen kann Zwischenzahlung verlangt werden. Bei abwe-
senden Bietern gilt eine Bezahlung und Abnahme des Versteigerungsgutes binnen 10 Tagen nach der Auktion 
noch als rechtzeitig. Mit dem Zuschlag geht die Gefahr des völligen Verlustes oder der Beschädigung des 
Gegenstandes auf den Käufer über. Eine Haftung verbleibt lediglich noch in Fällen grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatzes.

5. Der Käufer hat an den Versteigerer den Kaufpreis und ein 21,42 % iges Cavelingsgeld inkl. Mehrwertsteuer 
hierauf zu bezahlen. Für die Höhe des Kaufpreises und die Größe der Cavelinge ist im Zweifel das Versteige-
rungsprotokoll maßgebend.

6. Das Eigentum an den erworbenen Gegenständen geht erst nach völliger Bezahlung des in Zif. 5 genannten 
Betrages auf den Käufer über. Erst danach kann der Käufer die Übergabe der erworbenen Gegenstände ver-
langen. Wird der erworbene Gegenstände ausnahmsweise vor vollständiger Bezahlung des Kaufpreises aus-
gehändigt--insbesondere bei Scheckzahlung--, so erfolgt dies unter ausdrücklichem Vorbehalt des Eigentums 
des Einlieferers, einschließlich verlängertem Eigentumsvorbehaltes, d.h. der Vorwegabtretung sämtlicher bei 
Weiterveräußerung, Zerstörung oder Beschädigung der Kaufsache erworbenen Ansprüche des Käufers an den 
Verkäufer, die durch vollständige Zahlung des Kaufpreises auflösend bedingt ist. 

7. Anwesende Bieter kaufen grundsätzlich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Sofern sich der Ver-
steigerer damit einverstanden erklärt, dass ein abgeschlossener Kaufvertrag auf einen vom Bieter genannten 
Dritten erstreckt wird, bleibt dessen ungeachtet bis zur vollständigen Erfüllung dieses Vertrages die Mithaf-
tung des Bieters bestehen.

8. Werden die ersteigerten Gegenstände nicht innerhalb von drei Tagen nach dem Zuschlag abgeholt oder wird 
trotz Mahnung die fällige Zahlung nicht rechtzeitig und vollständig bewirkt, so kann der Versteigerer in ei-
genem Namen wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages, oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. 
Im ersten Fall kann er die erworbenen Gegenstände auf Kosten des Käufers bei einem Spediteur einlagern 
oder zusenden lassen. Verlangt er Schadenersatz wegen Nichterfüllung, so darf er auf Kosten des Käufers die 
Gegenstände noch einmal versteigern nach Maßgabe der jeweils gültigen Versteigerungsbedingungen und bei 
Nichtzuschlag anschließend frei verkaufen. In diesem Fall haftet der Käufer darüber hinaus für einen etwaig 
anstehenden Mindesterlös samt Versteigerungskosten. Auf Auskehrung eines eventuellen Mehrerlöses hinge-
gen besteht kein Anspruch. In jedem Fall steht dem Versteigerer bis zur Zahlung der sich aus diesen Maßnah-
men ergebenden Kosten ein Pfandrecht an den erworbenen Gegenständen zu. Das Wahlrecht des Versteigerers 
erlischt erst mit Erfüllung sämtlicher Ansprüche.
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9. Im Falle des Verzuges hat der Käufer die ausstehende Kaufsumme mit einem Zinssatz von 4 % über dem 
jeweils gültigen Diskontsatz zu verzinsen, mindestens jedoch 6 %, vorbehaltlich der Geltendmachung eines 
darüber hinausgehenden Schadens.

10. Für den freien Verkauf gelten die oben dargestellten Bedingungen sinngemäß, wobei dem Zeitpunkt des 
Zuschlages dann dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entspricht.

11. Erfüllungsort ist Lübeck. Im Verhältnis zu Vollkaufleuten sowie öffentlich-rechtlichen Personen und Son-
dervermögen ist Lübeck auch Gerichtsstand. Gleiches gilt für Käufer, die im Ausland wohnen, ihren Wohnsitz 
dorthin verlegt oder deren Wohnsitz unbekannt ist. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten richten 
sich ausschließlich nach deutschem Recht. 

Auftrags-/ Einlieferungsbedingungen 

Der Einlieferer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er Eigentümer oder zum Verkauf ermächtigter Verfü-
gungsberechtigter ist. Die eingelieferten Gegenstände sind kein unrechtmäßig erworbener Besitz und nicht 
durch Rechte Dritter belastet. 

Der Auftraggeber hat den Versteigerer wegen aller, nicht auf einem Verschulden des Versteigerers selbst beru-
hender Ansprüche, die aus irgendeinem Grund aus Anlass der Versteigerung erhoben werden können, schadlos 
zu halten. Jegliche Haftung des Versteigerers, gleich aus welchem Grund, für Schäden am Versteigerungsgut 
- Beschädigung oder Zerstörung - ist ausgeschlossen, es sei denn ,dem Versteigerer sei Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachzuweisen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch zugunsten des Personals oder beauftragter 
Dritter des Versteigerers.

1. Für alle Angaben - insbesondere Zuschreibungen, Material, - oder Altersangaben übernimmt der Einlieferer 
die Gewährleistung und Haftung gegenüber dem Käufer. Die Sachen sind gebraucht. Der Auftraggeber steht 
dem Auktionshaus Die Eiche in entsprechender Anwendung des Kaufrechts für alle Sach- und Rechtsmängel 
ein. Dabei beginnt die Verjährungsfrist mit dem Zuschlag an den Ersteigerer.

2. Der Einlieferer zahlt an den Versteigerer 18 % der Zuschlagsumme zzgl. derzeit gültiger Mwst., insgesamt 
also 21,42 % als Provision. Im Falle des Nichtverkaufs von eingelieferten Gegenständen ist keine Provision zu 
zahlen.

3. Bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Auktionstermin ist der Auftraggeber (AG) an den Vertrag gebun-
den. Wird er auf Verlangen des AG vorzeitig aufgehoben, so hat der AG dem Auktionshaus Die Eiche außer 
den Barauslagen die Provision und das entgangene Aufgeld des Ersteigerers - berechnet nach dem vereinbar-
ten Limit oder mangels eines solchen nach der Hälfte des Schätzpreises zu ersetzen.




